
1.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 16. Feber 1959 

Die Metallarbeiten in_.2;~1} Zah,!!ambulatorien der Krankenkassen 

Anfrage~ant~ortung 

Die Abgeordneten B öhm '!:lind Gene ssen haben in einer parlamentarischen 

Anfrage vom 21. Jänner d.J. auf ein gerichtliohes Urteil hingewiesen, das 

in einem ~on den Zahnärzten und Dentisten gegen fünf, Gebietskrankenkassen an­

gestrengten Rechtsstreit ergangen ist. Dieses Urteil, das aussprach., dass 

festsitzender Zahnersatz, vor allem also Kronen, Brücken und Stiftzähne, nicht 

in den Zahnambulatorien angefertigt werden dürfe, hab e auch dem Bundes-
\ 

ministerium für soziale Verwaltung vorgeworfen, dass es sein Aufsichtsrecht 

gegenüber den Krankenkassen weniger von rechtlichen als von po11tiilohen 

und opportunist~schen Gesichtspunkten ausübe.. 

Bundesminister für soziale Verwaltung Pro k s c h hat die Anfrage 

mi t nachs tehenden Aus führungen beantworte t: 

In der vorliegenden Anfrage werden an den Bundesminister für soziale 

Verwaltung die Fragen gestellt~ 

i.) ob es richtig ist, dass das Bundesministerium für soziale Verwaltung, wie 

in dem Urteil des Landesgerichtes für Zivilrec'htssachen Wien vom 2.Dezember 1958, 

GZ.40 Cg 17/58, behaupt et wird, sein Aufsichtsrecht aus den angegebenen Gründen 

nicht ausgeübt hat, und 

2~) ob der Bundesminister für sozial e Verwaltung bereit t,st, Massnabmen einzu .... 

leiten, wodurch die Zahnambulatorien der Gebietskrankenkassen in die Lage 

versetzt werden, den festsitzenden Zahnersatz, ebenso Zahn- und Kieferregu­

lierungen als Versicherungsleistung zumindest jenen Versicherten und ihren 

Angehörigen zu erbringen, die im Hinblick auf ihre wirtschaftlichen Verhält· 

nisse derartige Leistungen bei den freiberuflichen Zahnbehandlern nicht in 

Anspruch nehmen könnten. 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mioh folgendes mitzuteilon: 

Das Landesgericht für Zivilrechtssachen hat in seinem Urteil vom 

2. Dezember 1958, GZ.40 Cg 17/58, dem Bundesministerium für soziale Verwaltung 

vorgeworfen, dass es sein Aufsichtsrecht gegenüber den beklagten Gebiets­

krankenkassen "weniger von rechtlichen als von politischen und opportunistischen 

Gesichtspunkt~n ausübe", weil d8.s genannte Minist erium auf Grund einer Aufsichts­

beschwerde einer Ärztekammer nicht die Durchführung bestimmter Arbeiten in den 

Ambulatorien der Gebietskrankenkassen untersagt tat. 
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2".Bo iblatt Beiblatt zur ParI amentskorres pond'!pz 16 .. Fober 1959 

Dem mir unterstellten Ministerium YJar seit dem Jahre 1956 bekannt, 

dass der Hauptverband der österreichischen Sozlalversichorungsträger bemüht 

ist, mit den Standesvertretungon der. Zahnbehandler wogon der Durchführung von 

Motallarbeiten in den Ambulatorien der Gebietskrankenkasson zu einer einver­

nehmlichen Regelung zu gelangen. Als im Juni 1957 die Gesamtvertragsverhand­

lungen ~~ischen den Zahnbehandlern und den Krarkonkassen, vor allem wegen 

des Honorartarifes, ins StockE;ln geraten waren, haben die Standesvertretungen 

der Zahnbehandler meine Intervention in Anspruch genommen. Ich habe mich 

damals mit Nachdruck boi den Trägern der Krankonversicherung dafUr eingesetzt, 

die Honorare der freiberuflichen Za~~behandler, die tatsächlich stmxk zurück­

geblieben waren, entsprechend, zu erhöhen. Die neuen GesamtlJerträge haben den 

freiberuflichen Zahnbehandlern nach den mir seinerzeit vorgelegten Schätzun­

gen auf dem Sektor der konservierend-chirurgischen Zahnbehandlung eine 

Honorarerhöhung von etwa 64 Prozent gebracht. 

Schon damals wurdo von seiten der Standesvertretungen der Zahnbe­

handler zugesagt, das alles versucht wördon soll, um die offengebliebene 

Frage der. Durchführung bestimmter Metallarbeiten in den Zahnambulatorien 

gleichfallS einer einverno~lichen Lösung zuzuführen. Tatsächlich vmrde auch 
'. 

ein Ruhen des schon d.amals beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien 

anhängigen Rechtsstreit es bezüglich der Durchführung von Metallarbeiten 

in den Zahnambulatorien vereinbart. Auf Grund dieser Vereinbarung habe ich 

auch die bereits eingeleiteten Erhebungen des mir unterstelltOl'J. Ministeriums 

über den Umfang der Metallarbeiten abbrechen lassen~ Ich will auch nicht ver­

hohlen, dass mir eine einvernehmliche Lösung der gegenständlichen Frage des­

wegon erwünscht wäre, weil jede gegen eine der betoiligten Parteien gerichte­

te behördliche Massnahme, wie immer sie ausfallen möge, eine Verschlechterung 

dar Beziehungen zwischen den Vertragspartnern, nämlich den Trägern der 

gesQtzlichen Krankenversicherung und den Zahnbehandlern, nach sich ziehen 

würde. Im übrigen hat die Steiermärk~he Ärztokammer in der gegenständ1ichon 

Frago erst im Novomber 1958 mit der Stüiormärkischon Gebietskrartkenkasso 

hinsichtlich dcron Zahnrunbulatorium eine einvornohmliche Regelung übor dio 

Durchführung von Met allarbei ten getroffen • .Aus Zeitungsnachrichten der 

lotzten Wochen entnchma ich, dass auch vJeiterhin zwischen den Krankenkassen 

und don Standosvortrotungen der Zahnbchandlor Verhandlungen übor don Streit­

gegonstand geführt vJerdon 30:).10n. 
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· 3.Boiblatt Boiblatt zur Parlamontskorrospondonz 16. Feber 1959 

Ich glaube, dass das Bundosministorium für soziale Verwaltung boi 

dioser Sachlago richtig gohandolt hat 9 wenn os don Weg für oino einvernehm­

licho Re golung des Strei tgogonstandes zvJis chon don boteiligten Vertrags­

partnern offengehalton hat. Die Gründe, dio das Bundosmi~isterium für soziale 

Vorwal tung etavon abgehalten haben, ei:q.e B.llfsichtsbohö rdliche Verfügung zu 

t1.'offen, Waren daher auss chliosslich sachlicher Natur. Im übrige n wird es 

Sache dor Justizverwaltung sein zu prüfen, inwiowoit die gegenständliche 

Äussorung des gonannten Gorichtes über das Ma;ss dos Zulässigen hinausging. 

2lur zweiton Frage bin ich der Meir.:u.ng, dass dorzeit für das mir 

untorstellte Ministerium keine Veranlassung besteht, irgendwolche Massnabmen 

vorzubereiton, \iv·olcho die Fortführung d<pr Ambulatorien der Gobiotskranken­

kassen im bisherigen Umfang sicherstellen. Es empfiehlt sich zunächst, den 

Ausgang des anhängigen Rechtsstreites abzuwarten, falls nicht die Kranken­

kassen und die Standesvertretungen der Zahnbehandler, was ich nach wie vor 

für das Zweckmässigste halten würde, zu einem Einvornehmen gelangen"Jo nach 

dem Ausgang des Rechtsstreites wird dann zu prüfon sein, ob nicht et'wa § 153 

Absatz 3 letzter Satz ASVG. im Wege einer Novollierung klarer gefasst werden 

soll. 

Ich glaube, d.ass os im Interosse der Volksgcsundheit liegt, wenn 

Einrichtungen, lilie sie die Zahnambulatorion d3r Gobiotskrankenkassen dar­

stellen, auch entsprechend den medizinischen Möglichkeiten vorYJendet YJOrden. 

Da in dem Verfahren vor dom Landesgericht für Zivilrochtssachen Wien - wie 

in dem obenangoführten Urteil fostgehalten wordon ist - nicht erv-viesen worden 

konnto, dass die in Rode stehende Tätigkeit der Zahnambulatorien einen so 

grosson und stotig wachsonden Umfang einnimmt, dass dadurch die froiboruf­

lichen Zahnbehandlor in ihrer Existenz bedroht vmrden, müsstü es meiner An­

sicht nach möglich sein, oino Woiterführung der strittigon Zahnarboit in don 

.Zahnambulatorien auch unter 1V~rung der Int ereason der freiberuflichen Zahn­

b ohandler auf eino zVJoifolsfroie Rocht sgrundlago zu st ollen. 

-.-.-.-.-

323/AB VIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




